[image: Ein Bild, das Schrift, Logo, Grafiken, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

[image: Ein Bild, das Schrift, Logo, Grafiken, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]


Download-Dokument | Quelle: SB 1/2026
Ehrenamtsvereinbarung mit Ehrenamtler 
(Stand 01/2026)


MUSTERFORMULIERUNG


Ehrenamtsvereinbarung

zwischen
der ...-Stiftung, vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstands ... (Name, Anschrift) – nachfolgend: Stiftung –
und
Herrn ... (Name des ehrenamtlich Tätigen, Anschrift) – nachfolgend: Ehrenamtler –


§ 1 Vertragslaufzeit
1. Der Vertrag beginnt zum ... (Datum einfügen) und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
2. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Diese Frist entfällt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 2 Tätigkeitsbereich
1. Die Stiftung ist wegen der Förderung von Kunst und Kultur als steuerbegünstigt anerkannt. Der Ehrenamtler ist nur im Rahmen dieses satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecks tätig.
2. Der Ehrenamtler wird im Museum der Stiftung für Führungen und Workshops eingesetzt. Hier hat er insbesondere die Teilnehmer in inhaltlicher Sicht anzuleiten und den historischen Kontext zu vermitteln. Dies ist insbesondere auf den Teilnehmerkreis abzustimmen. 
3. Der Ehrenamtler ist verpflichtet, seine Tätigkeit persönlich zu erbringen. Bei einer persönlichen Verhinderung ist er verpflichtet, die Stiftung unverzüglich zu informieren, damit eine Vertretung organisiert werden kann.
4. Der Ehrenamtler ist für die Stiftung nur nebenberuflich tätig. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt hier weniger als 14 Stunden und kann durch den Ehrenamtler frei festgelegt werden. Die Termine für Führungen und Workshops werden durch die Stiftung in Abstimmung mit dem Ehrenamtler festgelegt.

§ 3 Aufwandsentschädigung
1. Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Für seine Tätigkeit erhält der Ehrenamtler jedoch eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von vierzehn Euro je Stunde, maximal 3.300 Euro im Jahr. Der Ehrenamtler bestätigt, dass er keine weiteren steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG erhält. Ändert sich im laufenden Jahr etwas an dieser Situation, wird der Ehrenamtler unverzüglich die Stiftung informieren. 
2. Die Stiftung überweist die Aufwandsentschädigung jeweils monatlich nachträglich nach Einreichen der Stundennachweise: Bank ..., IBAN ..., BIC ... .
3. Die Vertragsparteien gehen hier von einer Steuerfreiheit aus; rechtsverbindlich kann dies jedoch nur das zuständige Finanzamt bestätigen.
4. Neben seiner Aufwandsentschädigung i. S. v. Ziffer 1 erhält der Ehrenamtler seine Aufwendungen gegen Nachweis erstattet. Das betrifft insbesondere seine Fahrtkosten i. H. v. 0,38 Euro je gefahrenen Kilometer oder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (2. Klasse). Der Aufwand wird jedoch nur erstattet, wenn innerhalb von vier Wochen nach dem Entstehen des Anspruchs eine prüffähige Abrechnung vorgelegt wird.

§ 4 Erweitertes Führungszeugnis
Das Museum organisiert auch Führungen und Workshops für Kinder und Jugendliche, die der Ehrenamtliche durchführt. Der Ehrenamtliche ist verpflichtet, der Stiftung vor Antritt seiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorzulegen. Die Stiftung erteilt ihm zur Vorlage bei der zuständigen Behörde die erforderliche Bescheinigung. Sie erstattet dem Ehrenamtlichen die dafür entstehenden Kosten.

§ 5 Haftung
1. Der Ehrenamtler haftet gegenüber der Stiftung für einen Schaden, den er bei der Wahrnehmung der ihm durch diese Vereinbarung übertragenen Aufgaben verursacht, nur wenn er diesen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 
2. Sofern der Ehrenamtler einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet ist, den er bei Ausübung durch diese Vereinbarung übertragenen Aufgaben verursacht, so kann er von der Stiftung die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Das gilt jedoch nicht, wenn der Ehrenamtler den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.
3. Die Stiftung schließt für den Ehrenamtlichen eine Unfallversicherung ab, sodass eine Absicherung besteht. Sofern es bei der Tätigkeit des Ehrenamtlichen zu Schäden kommt, besteht eine Haftpflichtversicherung. Der Ehrenamtliche ist verpflichtet, ggf. entstehende Schäden der Stiftung unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum ...

                         ...                                                                                ... 

Unterschrift Vorsitzender des Vorstands                  Unterschrift ehrenamtlich Tätiger 



	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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